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Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes: 

• IG Bauen-Agrar-Umwelt 

• IG Bergbau, Chemie, Energie 

• EVG - Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft 

• Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

• IG Metall 

• Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

• Gewerkschaft der Polizei 

• ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
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Position 

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen 
(DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften bedan-

ken sich für die Möglichkeit, zum vorliegenden Ent-
wurf Stellung zu nehmen. 

Im Interesse der mehr als 642.000 Gewerkschafts-
mitglieder in Niedersachsen bezieht der DGB wie 

folgt Position zum oben genannten Antrag der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen im 
niedersächsischen Landtag: 

 

1. Eine Überprüfung der im Antrag genannten 
Strukturen hält der DGB insbesondere vor 
dem Hintergrund der veränderten politi-

schen Lage und den immer deutlicheren 
Folgen des Klimawandels grundsätzlich für 

sinnvoll.  
 

2. Eine zentrale Koordinierung aller Maßnah-

men zur Verhinderung von Parallel- und 

Doppelstrukturen sowie einer zügigen Um-
setzung der erforderlichen Schritte ist not-

wendig. Schutzziele müssen definiert 

werden. 

 
3. Ein flächendeckendes Sirenennetz zur 

Warnung der Bevölkerung, welches auch 
nach dem Ausfall anderer Kommunikati-

onswege zur Verfügung steht, muss zügig 

ausgebaut bzw. modernisiert werden. Ent-
sprechende Vorgaben sind durch die Lan-
desregierung zu machen, die Umsetzung 

darf nicht vom guten Willen der Kommu-

nen abhängig sein.  
 

4. Wahlbeamt*innen müssen verpflichtend 

eine Zivilschutzausbildung erhalten. Dies 

gilt auch für andere im Krisenfall an Schlüs-
selpositionen eingesetzte Personen, wie 
Leiter*innen von Ordnungsämtern oder 
Versorgungsbetrieben. 

 

5. Die Verfügbarkeit von Helfer*innen stellt 
eine der größten Herausforderungen dar. 

Hier muss realistisch erfasst und dokumen-
tiert werden, wer tatsächlich zur Verfügung 

steht. Insbesondere muss berücksichtigt 
werden, dass häufig Doppelmitgliedschaf-

ten bestehen. So stehen Mitarbeiter*innen 
der Berufsfeuerwehr, die sich auch in ihrer 
heimischen Freiwilligen Feuerwehr enga-

gieren, im Notfall eben nur einmal zur Ver-
fügung. 
 

6. Zur Gewinnung von ehrenamtlichen Hel-

fer*innen im Zivilschutz sollte ein Konzept 
erstellt und eine Werbekampagne initiiert 

werden. 
 

7. Die psychosoziale Betreuung von Betroffe-

nen muss ausgebaut werden. 

 
8. Die Versorgung verwundeter Personen 

muss klar definiert werden. Sie umfasst die 

bauliche, medizinische und personelle 

Ausstattung zur effektiven Versorgung ver-
wundeter, erkrankter oder anderweitig ge-
schädigter Personen. 


